
Anlage 1  

 

 

1. Änderungssatzung zur 

Kostenbeitragssatzung für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen 

und Tagespflegestellen in der Stadt Haldensleben 

 

Präambel 

Auf der Grundlage des § 8 (1) des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt (KVGLSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) i. V. mit § 90 

Abs. 1 des Sozialgesetzbuches -Achtes Buch (SGB VIII) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. 2012, Teil I, S. 2022), i. V. m. dem 

Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und 

Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA) vom 05.03.2003 (GVBl. 

LSA 2003, Seite 48) alle in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der 

Stadt Haldensleben in seiner Sitzung am 17.09.2020 folgende 

Änderungssatzungssatzung beschlossen:  

 

Artikel 1 

 

§ 3 Kostenbeiträge wird wie folgt geändert: 

 

a) Satz 1 des Absatzes 3 wird wie folgt gefasst: 

 

Für Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr Kinder, die 

gleichzeitig in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen gefördert und 

betreut werden und die noch nicht die Schule besuchen, darf der gesamte 

Kostenbeitrag den Kostenbeitrag nicht übersteigen, der für das älteste 

betreute Kind, das noch nicht die Schule besucht, zu entrichten ist. 

 

b) Satz 2 des Absatzes 3 wird gestrichen. 

 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt:  

 

Abweichend von Satz 1 ist ab dem 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 

2021 von Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr 

Kinder, die gleichzeitig in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen 

gefördert und betreut werden, nur der Kostenbeitrag für das älteste 

betreute Kind und für jedes weitere Kind zu entrichten, das die Schule 

besucht.  

 



Artikel 2 

 

Inkrafttreten 

 

Die 1. Änderungssatzung zur Kostenbeitragssatzung für die Benutzung von 

Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen in der Stadt 

Haldensleben tritt zum 01.01.2020 in Kraft.  


